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Und die Sache an diejenige Behörde , wohin
sie gehört , zur Entscheidung abgiebt , auch
wenn der Reisende es verlangt , und seine
Adresse abgiebt , ihn von der Entscheidung be¬
nachrichtigen und das etwa zuviel Bezahlte
nachsenden wird.

§ . 22 . Zur Befolgung dieser Bestim¬
mungen sind nicht allein alle Beykommendcn
ernstlich angewiesen , sondern es wird dcrPvst-
director jährlich alle Stationen selbst bereisen,
und zn unbestimmten Zeiten durch seine Ofst-
cialen bereisen lassen , so wie die Vorgesetzte
höhere Behörde ähnliche Maßregeln verfügen
wird.

§ . 2 z . Dieses Reglement nebst dem Meis
lenzeiger soll in den Pvsthäusern beständig an¬
geschlagen seym

L-) Cammer - Bekanntmachung vom
Zr . December  182s . xubl . Januar
11 . 1820.

Nachstehendes , von Seiner Herz  0 gli-
ch en Durchla  u ch t am 2 7 . du M . gnädigst
approbirtes Regulativ wegen Bestrafung der
Vergehen der Postillone wird hiedurch bekannt
gemacht
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Regulativ
wegen Bestrafung der Vergehen der

Posti llone.

1 « Zeder Postillon ist schuldig , st'ch mich - Promulgation

lern , vorsichtig im Fahren , und gegen die ^ g^ digst̂ p.
Reisenden bescheiden , höflich und zuvorkom - g„s<,tivs wegen
mend , zu betragen , und darf er nicht mehr , Bestrafung der
als das verordnnngsmäßige Trinkgeld fordern , ^
auch auf einer Prärien von 2 Meilen , ohne
ausdrückliches Verlangen der Reisenden , über¬
all nicht anhalten.

2 . Nicht allein dem Postmeister ( Postvers
walter , Pvsthaltcr ) , in dessen Diensten er
steht , sondern auch dem einer andern Station,
wohin er gelangt , ist er , in Allem , was den
Dienst betrifft , Gehorsam schuldig.

z . Handelt er diesen Vorschriften zuwi¬
der , so kann er von der Pcstdirection , von
deren Entscheidung ihm der Recurs an die
Cammer unbenommen ist , mir einem bis zu
zmal 24 Stunden sich erstreckenden Arrest be¬
legt werden , und wird er im wiederholten
Falle sofort seines Dienstes entlassen.

4 . Ein Postillon , der aus dem Dienst
tritt , und wieder auf einer andern Station
dient !, will , muß sich von dem Postmeister rc -,
bey welchem er im Dienst gestanden hat , ein
Zeugniß seiner guten Aufführung geben las-
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